
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Großteil dieser Ausgabe befasst sich mit einem Thema, das ei-
gentlich gar keine steuerliche Wirkung entfaltet. Denn ein erklär-
tes Ziel der Bilanzrechtsreform war deren steuerliche Neutralität. 
Trotzdem dürfte fast jeder Unternehmer in der einen oder ande-
ren Form betroffen sein. Hier sind die Themen dieser Ausgabe: 
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Das Gesetz der Prärie – Cowboys und Indianer in Europa .............. 2 
Progressionsvorbehalt auf den Sockelbetrag des Elterngelds ......... 2 
Enkelkinder beitragsfrei bei den Großeltern mitversichert ........... 2 
Aufwendungen für ein volljähriges behindertes Kind ................... 3 
Wegzug ins EU-Ausland kostet den Kindergeldanspruch ............... 4 
Barzahlung verhindert die Steuervergünstigung für 
haushaltsnahe Dienstleistungen ............................................ 5 
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Reform des Bilanzrechts ....................................................... 2 
Fehlende gesetzliche Grundlage für Anlage EÜR........................... 5 
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Wegfall des Verlustvortrags ................................................ 6 

GMBH-GESELLSCHAFTER & -GESCHÄFTSFÜHRER 

Pensionszusage vor Ablauf der Probezeit ................................. 5 

ARBEITGEBER 

Keine Betriebsveranstaltung bei Beschränkung auf Führungskräfte .. 3 
Entgeltfortzahlung umfasst auch Sonn- und Feiertagszuschläge ...... 6 

ARBEITNEHMER 
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Abweichungen zwischen Fahrtenbuch und Routenplaner .............. 4 
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Vertragsverletzungsverfahren zur 
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11.5. Lohnsteuer: Anmeldung und Ab-
führung für April 2009. 

 Umsatzsteuer: Voranmeldung und 
Vorauszahlung für April 2009. 

 Getränkesteuer, Vergnügungs-
steuer: Zahlung für April 2009 – in 
einigen Gemeinden gelten abwei-
chende Termine. 

14.5. Ende der Zahlungsschonfrist für 
die am 14.5. fälligen Zahlungen 

15.5. Gewerbesteuer: Vorauszahlung für 
das 2. Quartal 2009. 

 Grundsteuer: Die Zahlung für das 
2. Quartal 2009 ist fällig. In eini-
gen Gemeinden gelten abweichen-
de Termine. 

18.5. Ende der Zahlungsschonfrist für 
die am 15.5. fälligen Zahlungen 

27.5. Sozialversicherungsbeiträge: Spä-
testens heute müssen die Maibei-
träge auf dem Konto des Sozialver-
sicherungsträgers eingegangen 
sein. 

  2.6. Steuererklärung 2008: Heute en-
det die generelle Abgabefrist für 
die Steuererklärung 2008. 

 

AAUUFF  DDEENN  PPUUNNKKTT  

»Die Qualität der Bilanzfälschung 

entscheidet darüber, ob man 

zum Wiener Opernball 

geladen wird oder in die 

Justizvollzugsanstalt.« 

Manfred Grau 
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Reform des Bilanzrechts 
Nach zweijähriger Beratung ist mit dem Bilanzrechtsmoderni-
sierungsgesetz (BilMoG) die größte Reform des Bilanzrechts 
seit mehr als 20 Jahren umgesetzt worden. 

Im Verlauf der rund zweijährigen Beratungen hat die große Reform 
des Bilanzrechts einige Änderungen durchlebt. Vor allem die aktu-
elle Finanzkrise hat im endgültigen Gesetz ihre Spuren hinterlas-
sen. Von einigen Reformvorhaben ist deshalb nicht mehr viel übrig 
geblieben. Trotzdem handelt es sich um die größte Reform des 
deutschen Bilanzrechts seit mehr als zwanzig Jahren. 

Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) war mit zwei 
Zielen angegangen worden: Durch die Reduzierung von Bilanzie-
rungs- und Offenlegungspflichten sollten vor allem kleine Unter-
nehmen entlastet werden. Andererseits sollten auch die Bilanzie-
rungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) entrümpelt und 
an internationale Rechnungslegungsstandards angeglichen werden, 
sodass die Bilanzen nach HGB aussagekräftiger werden. Dies sind 
die wichtigsten Änderungen durch das BilMoG: 

• Buchführungspflicht: Einzelkaufleute, die 500.000 Euro Umsatz 
und 50.000 Euro Gewinn in zwei aufeinander folgenden Ge-
schäftsjahren nicht überschreiten, werden von der Verpflich-
tung zur Buchführung und Bilanzierung befreit und können die 
Einnahmen-Überschuss-Rechnung zukünftig auch für das Han-
delsrecht verwenden. Damit erfolgt eine Angleichung an die 
steuerliche Buchführungspflichtgrenze. Für Existenzgründer gilt 
die Erleichterung schon, wenn die Grenzen am ersten Ab-
schlussstichtag nach der Gründung nicht überschritten werden. 

• Größenklassen: Die Schwellenwerte für Bilanzsumme und Jah-
resumsatz werden um rund 20 % angehoben. Dies betrifft die 
Größenklassen, die darüber entscheiden, welche Informations-
pflichten ein Unternehmen 
erfüllen muss. Eine Kapi-
talgesellschaft gilt zukünf-
tig bis zu einer Bilanzsum-
me von 4,84 Mio. Euro und 
einem Jahresumsatz von 
9,68 Mio. Euro als kleine 
Kapitalgesellschaft mit den 
damit verbundenen Er-
leichterungen. 

• Immaterielle Vermögensgegenstände: Für selbstgeschaffene 
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens be-
steht künftig ein Aktivierungswahlrecht in der HGB-Bilanz. So 
kann beispielsweise ein Unternehmen, das sich mit der Entwick-
lung von Software befasst, die Kosten für die Entwicklung der 
Software als Herstellungskosten innerhalb der selbsterstellten 
immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 
ausweisen und muss diese nicht, wie bisher, aufwandswirksam 
erfassen. Steuerlich bleiben die Aufwendungen aber nach wie 
vor abzugsfähig. Aktivierungsfähig sind allerdings nur Entwick-
lungskosten, keine Forschungskosten, und nur für solche Vermö-
gensgegenstände, deren Entwicklungsbeginn in einem Ge-
schäftsjahr liegt, das nach dem 31. Dezember 2009 beginnt. 
Außerdem sind selbst geschaffene Marken, Kundenlisten, Ver-
lagsrechte und ähnliche Rechte von der Aktivierung ausge-
schlossen, weil sie zum selbst geschaffenen Geschäfts- und Fir-
menwert zählen. 

KKUURRZZ  NNOOTTIIEERRTT  

Das Gesetz der Prärie – Cowboys 
und Indianer in Europa 

Es ist wohl dem Wahlkampf geschuldet, 
dass im Streit um die Steuerhinterziehung 
zuweilen mit rhetorischen Kavallerieka-
nonen auf Rothäute, respektive Spatzen, 
geschossen wird. Jenseits der Krawallrhe-
torik hält sich die Politik auch an Goethe: 
„Und bist du nicht willig, so brauch ich 
Gewalt.“ Am 7. Mai hat der Bundestag in 
erster Lesung über das Steuerhinterzie-
hungsbekämpfungsgesetz beraten, das 
den Geschäftsverkehr mit und die Geldan-
lage in Ländern erschweren soll, die ge-
meinhin als Steueroasen gelten. Gleich-
zeitig wächst der internationale Druck auf 
diese Länder. Gemeinsam mit anderen In-
dustriestaaten arbeitet die Bundesregie-
rung an Sanktionen, sollten sich die Län-
der weiter unkooperativ zeigen. 

 

Progressionsvorbehalt auf den 
Sockelbetrag des Elterngelds 

Wie andere steuerfreie Lohnersatzleistun-
gen unterliegt auch das einkommensab-
hängige Elterngeld dem Progressionsvor-
behalt. Ob das aber auch für den Sockel-
betrag von 150 / 300 Euro gelten soll, ist 
dagegen nicht sicher. Um diese Frage zu 
klären, ist nun die Musterklage einer Mut-
ter vor dem Bundesfinanzhof anhängig, 
die vor der Geburt ihres Kindes nicht be-
rufstätig war und daher Elterngeld in Hö-
he des Sockelbetrags von 300 Euro er-
hielt. Da der Vater steuerpflichtiges Ein-
kommen erzielte, unterlag das Elterngeld 
bei der gemeinsamen Steuerveranlagung 
dem Progressionsvorbehalt und wurde da-
durch mit Steuern belastet. Eltern in ei-
ner vergleichbaren Situation können nun 
mit Hinweis auf das Musterverfahren beim 
Finanzamt Einspruch einlegen und das 
Ruhen des Verfahrens bis zur Entschei-
dung des Bundesfinanzhofs beantragen. 

 

Enkelkinder beitragsfrei bei den 
Großeltern mitversichert 

Jetzt können Enkelkinder auch dann bei-
tragsfrei bei den Großeltern mitversichert 
werden, wenn ihre Eltern selbst noch in 
der Familienversicherung versichert sind. 
Bekommt zum Beispiel ein Studentenpaar, 
das jeweils über seine Eltern gesetzlich 
familienversichert ist, ein Kind, musste 
das Baby bisher selbst beitragspflichtig 
versichert sein. Nun kann das Enkelkind 
auch beitragsfrei über die Großeltern ver-
sichert werden. 
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• Umgekehrte Maßgeblichkeit: Bisher galt der Grundsatz, dass 
steuerliche Wahlrechte auch in der Handelsbilanz entsprechend 
ausgeübt werden – die sogenannte umgekehrte Maßgeblichkeit. 
Dieser Grundsatz wird nun aufgegeben, womit der handels-
rechtliche Abschluss an Informationskraft gewinnt. Soweit für 
die Steuerbilanz also andere, steuerlich zulässige Wertansätze 
gewählt werden, können diese nun nicht mehr in die Handelsbi-
lanz übernommen werden. Die Maßgeblichkeit der Handelsbi-
lanz für die Steuerbilanz bleibt jedoch bestehen. 

• Zurechnung: Ein Vermögensgegenstand ist in der Bilanz des Ei-
gentümers auszuweisen, es sei denn, er ist einem anderen wirt-
schaftlich zuzurechnen. In diesem Fall muss der wirtschaftliche 
Eigentümer den Vermögensgegenstand ausweisen. Der doppelte 
Ausweis sowohl beim rechtlichen als auch beim wirtschaftlichen 
Eigentümer ist ausgeschlossen. 

• Geschäfts- und Firmenwerte: Das Aktivierungswahlrecht für 
einen Geschäfts- oder Firmenwert entfällt. Er ist zukünftig 
zwingend als zeitlich begrenzt nutzbarer Vermögensgegenstand 
zu aktivieren. 

• Aufwandsrückstellungen: Nicht mehr zeitgemäße Bilanzie-
rungsmöglichkeiten, werden aufgehoben. Dies gilt beispielswei-
se für die auch steuerlich nicht anerkannte Möglichkeit, Rück-
stellungen für unterlassenen Instandsetzungsaufwand zu bilden. 

• Rückstellungsbewertung: Rückstellungen von Unternehmen für 
künftige Verpflichtungen werden realistischer bewertet. Bei der 
Bewertung der Rückstellungen sollen deshalb künftige Entwick-
lungen (Lohn-, Preis- und Personalentwicklungen) berücksichtigt 
werden. Zudem sind Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von 
mehr als einem Jahr künftig abzuzinsen. Pensionsrückstellungen 
und vergleichbar langfristige Verpflichtungen dürfen aus Verein-
fachungsgründen mit einer Restlaufzeit von 15 Jahren abgezinst 
werden. Die steuerliche Bewertung bleibt unverändert: Wäh-
rend im Handelsrecht der Erfüllungsbetrag zählt, sind für die 
Steuerbilanz die Verhältnisse am Bilanzstichtag maßgebend. 

• Bewertung von Finanzinstrumenten: Finanzinstrumente, die 
zu Handelszwecken erworben sind, sollten ursprünglich bei al-
len Unternehmen zum Bilanzstichtag mit dem Zeitwert bewer-
tet werden. Als Folge der Finanzkrise wurde diese Vorschrift 
aber für die Allgemeinheit wieder gestrichen und auf Kreditin-
stitute beschränkt. 

• Latente Steuern: Auf Druck des Bundesrats ist die generelle Bi-
lanzierungspflicht für latente Steuern, die sich aus einem unter-
schiedlichen Bewertungsansatz und dem daraus folgenden Be-
triebsergebnis in Handels- und Steuerbilanz ergeben, wieder ge-
strichen worden. Für aktive latente Steuern bleibt es bei einem 
Aktivierungswahlrecht. Passive latente Steuern unterliegen je-
doch einer Passivierungspflicht. Von dieser Änderung sind aller-
dings nur größere Kapitalgesellschaften betroffen, kleine Kapi-
talgesellschaften sind von der Verpflichtung zur Steuerabgren-
zung befreit. 

• Herstellungskosten: Bei der Ermittlung der Herstellungskosten 
selbst erstellter Vermögensgegenstände sind zukünftig zwingend 
auch die angemessenen Teile der Gemeinkosten (Material, Fer-
tigung, Wertverzehr des Anlagevermögens etc.) mit einzubezie-
hen. Damit kommt es zu einer Angleichung zwischen Handels- 
und Steuerrecht. 

Häusliches Arbeitszimmer eines 
Kapitalanlegers 

Auch ein Kapitalanleger, der seine Anla-
geentscheidungen ausschließlich im häus-
lichen Arbeitszimmer trifft, ist an die Ab-
zugsbeschränkung für ein häusliches Ar-
beitszimmer gebunden. Das meint jeden-
falls der Bundesfinanzhof. Auf die Ein-
künfte aus Kapitalvermögen sei die 
Vorschrift mit der Maßgabe sinngemäß 
anzuwenden, dass bei der Bestimmung 
des Mittelpunkts der betrieblichen oder 
beruflichen Tätigkeit die gesamte der Er-
zielung von Einkünften dienende Tätigkeit 
des Steuerpflichtigen zu betrachten ist. 
Somit hat nur derjenige, der ausschließ-
lich Einkünfte aus Kapitalvermögen er-
zielt, eine Chance, die Kosten für ein 
häusliches Arbeitszimmer geltend zu ma-
chen. 

 

Aufwendungen für ein volljähriges 
behindertes Kind 

Wenn Eltern wegen der unfallbedingten 
Querschnittslähmung ihres volljährigen 
und einkommenslosen Kindes Aufwendun-
gen haben, können diese Aufwendungen 
als außergewöhnliche Belastung abziehbar 
sein. Der Bundesfinanzhof befasste sich 
mit dem Fall zweier Eltern, die für ihren 
Sohn den Einbau eines Treppenlifts veran-
lasst hatten. Zwar muss der Sohn vor der 
Inanspruchnahme von Unterhaltsleistun-
gen eigenes verwertbares Vermögen ein-
setzen. Allerdings kann ihm nach Meinung 
der Richter die Verwertung seines einzi-
gen Vermögensgegenstandes, einer Forde-
rung von ca. 56.000 Euro gegen den Un-
fallversicherer, nicht zugemutet werden, 
wenn er auf diesen Vermögenswert zur 
Altersvorsorge und zur Abdeckung seines 
lebenslangen behinderungsbedingten 
Mehrbedarfs angewiesen ist. 

 

Keine Betriebsveranstaltung bei 
Beschränkung auf Führungskräfte 

Ist die Teilnahme an einer Veranstaltung 
nur den Führungskräften eines Unterneh-
mens vorbehalten, dann liegt keine Be-
triebsveranstaltung vor. Die Möglichkeit 
der Lohnsteuer-Pauschalierung mit einem 
festen Steuersatz von 25 % scheidet damit 
aus. Um eine Betriebsveranstaltung han-
delt es sich nur dann, wenn die Teilnah-
me nicht auf bestimmte Mitarbeiter be-
schränkt ist. Der Bundesfinanzhof erwar-
tet die vertikale Öffnung des Teilnehmer-
kreises, denn nur so ist mit dem 
Pauschsteuersatz von 25 % ein typisieren-
der Durchschnittssteuersatz zu erreichen. 
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• Fremdwährungsgeschäfte: Bisher machte das Bilanzrecht keine 
Vorgaben zur Währungsumrechnung. Die gewählte Methode 
musste lediglich im Anhang erläutert werden. Jetzt gilt der De-
visenkassamittelkurs als verbindliche Grundlage für die Um-
rechnung von Fremdwährungsgeschäften. 

• Bewertungseinheiten: Es wird erstmals eine gesetzliche Grund-
lage geschaffen für die Bildung von Bewertungseinheiten, in de-
nen die Risiken eines Grundgeschäfts durch ein Sicherungsge-
schäft mit gegenläufiger Wertentwicklung kompensiert werden. 

• Bewertungswahlrechte: Im Interesse einer besseren Aussage-
kraft des HGB-Abschlusses und Vergleichbarkeit zwischen Per-
sonen- und Kapitalgesellschaften wurden einige Bewertungs-
wahlrechte gestrichen. Das betrifft beispielsweise Abschreibun-
gen nach vernünftigem kaufmännischem Ermessen und außer-
planmäßige Abschreibungen bei voraussichtlich nicht dauernder 
Wertminderung von Vermögensgegenständen des Anlagevermö-
gens. Außerdem wird das Wertaufholungswahlrecht durch ein 
rechtsformunabhängiges Wertaufholungsgebot ersetzt, von dem 
lediglich ein entgeltlich erworbener Geschäfts- oder Firmenwert 
ausgenommen ist. 

• Stetigkeitsgrundsatz: Mit der Reform wird der Stetigkeitsgrund-
satz strenger gefasst. Dass bei einem Bewertungswahlrecht die-
selben Bewertungsansätze auch in folgenden Abschlüssen ge-
wählt werden, wurde bisher nicht zwingend verlangt. Zukünftig 
kann eine Bewertungsmethode für den neuen Abschluss nur 
noch in begründeten Ausnahmefällen geändert werden. Ergänzt 
wird diese Bewertungsstetigkeit um eine Ansatzstetigkeit: Auch 
die gewählten Ansatzmethoden sind, von begründeten Ausnah-
mefällen abgesehen, beizubehalten. Das betrifft beispielsweise 
die Entscheidung zur Aktivierung selbst geschaffener immate-
rieller Vermögensgegenstände. 

• Gliederungsschemata: Bedingt durch die vielen Änderungen 
wird auch das Bilanzgliederungsschema um einige Punkte er-
gänzt (selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände, 
latente Steuern). Im Gliederungsschema der Gewinn- und Ver-
lustrechnung erfolgt nur eine redaktionelle Anpassung. 

• Anhang und Lagebericht: Die Erläuterungspflichten im Anhang 
und im Lagebericht werden durch das BilMoG erheblich erwei-
tert, wobei kleine und teilweise auch mittelgroße Kapitalgesell-
schaften von einer ganzen Reihe dieser Pflichten befreit sind. 

• Konzernabschluss: Eine ganze Reihe weiterer Änderungen be-
trifft den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht, viele 
davon sind jedoch nur für größere Gesellschaften relevant. In 
jedem Fall müssen Unternehmen künftig schon dann in den 
Konzernabschluss einbezogen werden, wenn das Mutterunter-
nehmen auf sie einen beherrschenden Einfluss ausüben kann. 

Die Änderungen des BilMoG treten in zwei Phasen in Kraft: Wäh-
rend die Bilanzierungserleichterungen (Buchführungspflichtgrenze 
und Anhebung der Schwellenwerte für die Größenklassen) bereits 
rückwirkend für alle nach dem 31. Dezember 2007 beginnenden 
Geschäftsjahre gelten, sollen die übrigen Änderungen erst für Ge-
schäftsjahre Anwendung finden, die nach dem 31. Dezember 2009 
beginnen. Ein Unternehmen kann sich auch entscheiden, diese Än-
derungen bereits für Geschäftsjahre nach dem 31. Dezember 2008 
anzuwenden, allerdings nur insgesamt. Außerdem muss diese Ent-
scheidung im Anhang vermerkt sein.  

Abweichungen zwischen 
Fahrtenbuch und Routenplaner 

Elektronische Routenplaner sind oft ein 
Segen, können sich in den Händen des Fi-
nanzamts jedoch auch als Fluch erweisen. 
Schon seit einigen Jahren kontrollieren 
die Finanzbeamten die Angaben der Steu-
erzahler mittels solcher Routenplaner auf 
Plausibilität. Allerdings kann man die 
Kontrolle auch übertreiben, fand das Fi-
nanzgericht Düsseldorf, und pfiff ein Fi-
nanzamt zurück, das ein Fahrtenbuch 
verwerfen und die 1 %-Regelung anwen-
den wollte, weil die eingetragenen Stre-
cken im Schnitt um 1,5 %  von den Ergeb-
nissen eines Routenplaners abwichen. Ei-
ne solche Differenz ist zu vernachlässi-
gen, meint das Gericht. Die Bedenken der 
Kläger gegen die Daten aus einem Rou-
tenplaner seien durchaus begründet. Des-
halb sei es angebracht, unterschiedliches 
Verkehrsaufkommen und andere Probleme 
mit einem Zuschlag von 20 % auf die von 
einem Routenplaner empfohlene längste 
Strecke zu erfassen. Innerhalb einer 
Großstadt könnte sich sogar ein noch hö-
herer Zuschlag anbieten. Im Einzelfall sei 
es beispielsweise nicht unglaubhaft, in ei-
ner Großstadt für eine an sich nur 1,5 km 
lange Strecke eine Strecke von 3,5 km zu 
fahren, wenn damit ein Stau umfahren 
würde. 

 

Wegzug ins EU-Ausland kostet den 
Kindergeldanspruch 

Der Anspruch auf Kindergeld ist im Ein-
kommensteuergesetz auf die Personen 
beschränkt, die ihren Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Inland haben. 
Entsprechend führt der Wegzug der gan-
zen Familie aus der Bundesrepublik dazu, 
dass der Kindergeldanspruch wegfällt. Der 
Bundesfinanzhof sieht in dieser Ein-
schränkung keinen Verstoß gegen das EU-
Recht -  auch wenn der neue Wohnort in-
nerhalb der EU liegt. 

 

Pauschalbesteuerung schwarzer 
Fonds ist europarechtswidrig 

Die pauschale Besteuerung von Erträgen 
aus im Inland nicht registrierten ausländi-
schen Investmentfonds (sog. „schwarze” 
Fonds) hält der Bundesfinanzhof für der-
art europarechtswidrig, dass er noch nicht 
einmal eine Vorlage an den Europäischen 
Gerichtshof für notwendig erachtet. In al-
len noch offenen Fällen können die Kapi-
talanleger daher für Zeiträume bis ein-
schließlich 2003 eine Erstattung der zuviel 
bezahlten Steuern erhalten. 
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Fehlende gesetzliche Grundlage für Anlage EÜR 
Erstmals hat sich ein Finanzgericht mit der Pflicht zur Abgabe 
der Anlage EÜR befasst – mit einem interessanten Ergebnis. 

Seit ihrer Einführung im Jahr 2005 erfreut sich die Anlage EÜR bei 
Unternehmern und Steuerberatern gleichermaßen hoher Unbe-
liebtheit. Trotzdem verlangt das Finanzamt von Einnahme-
Überschuss-Rechnern nach wie vor eine detaillierte Aufschlüsse-
lung ihrer Buchhaltung nach den Vorgaben der Finanzverwaltung in 
ebendieser Anlage. Gegen die Aufforderung zur Abgabe der Anlage 
EÜR hat sich nun ein Steuerzahler vor dem Finanzgericht mit einer 
ganzen Reihe guter Gründe zur Wehr gesetzt. 

Das Gericht ist der Argumentation des Steuerzahlers gefolgt und 
hat festgestellt: Mit der Aufforderung zur Abgabe der Anlage EÜR 
wird eine Unterlage angefordert, für die es weder in den gesetzli-
chen Regelungen der Abgabenordnung (AO) und des Einkommen-
steuergesetzes (EStG) noch in der Einkommensteuerdurchfüh-
rungsverordnung (EStDV) eine wirksame Grundlage gibt. Die Anlage 
EÜR ist mangels einer hinreichend bestimmten Ermächtigungs-
grundlage rechtswidrig und bewirkt dadurch auch die Rechtswid-
rigkeit der Aufforderung, diese Anlage einzureichen. Inwieweit die 
Anlage EÜR eine Ungleichbehandlung gegenüber Bilanzierern dar-
stellt, die keine vergleichbare Anlage einreichen müssen, geht 

nicht aus dem Urteil hervor. 
Maßgeblich für die Richter 
war allein die fehlende ge-
setzliche Grundlage. 

Natürlich gibt sich die Finanz-
verwaltung nicht geschlagen 
und hat beim Bundesfinanz-
hof Revision eingelegt. Wie-
der einmal wird also das 

oberste deutsche Steuergericht das letzte Wort haben. Zwar haben 
Unternehmer jetzt eine erste Handhabe gegen das Finanzamt, 
wenn sie sich gegen die Pflicht zur Abgabe der Anlage EÜR wehren 
wollen. Nichtsdestotrotz ist davon auszugehen, dass die Finanz-
verwaltung im Zweifel eher auf eine gesetzliche Abgabepflicht 
hinwirken wird, statt auf die Anlage generell zu verzichten, falls 
der Bundesfinanzhof zum selben Ergebnis kommen sollte.  

 

Bezeichnung gelieferter Gegenstände beeinflusst 
den Vorsteuerabzug 

Fehlt eine an und für sich übliche Angabe zur Identifizierung 
der gelieferten Gegenstände, kann das ein Indiz für eine tat-
sächlich nicht ausgeführte Lieferung sein. 

Im Jahr 2007 hatte der Bundesfinanzhof entschieden, dass ein Um-
satz, der den objektiven Kriterien einer Lieferung genügt, trotz-
dem nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt, wenn aufgrund objekti-
ver Umstände feststeht, dass der Empfänger wusste, wissen konn-
te oder hätte wissen müssen, dass er mit seinem Erwerb an einem 
Umsatz beteiligt war, der in einem Umsatzsteuerbetrug einbezo-
gen war. Ein Indiz dafür kann die Aufzeichnung oder eben fehlende 
Aufzeichnung einer Geräteidentifikationsnummer sein, beispiels-
weise die IMEI-Nummer bei Mobiltelefonen, selbst wenn diese 
nicht bereits zu den handelsüblichen Angaben auf der Rechnung 
oder in ergänzenden Unterlagen gehört. 

Barzahlung verhindert die 
Steuervergünstigung für 
haushaltsnahe Dienstleistungen 

Vereinzelt hatten schon Finanzgerichte so 
entschieden, jetzt hat der Bundesfinanz-
hof diese Auffassung bestätigt: Barzah-
lung führt dazu, dass die Steuervergünsti-
gung für haushaltsnahe Dienstleistungen 
nicht in Anspruch genommen werden 
kann. Nur bei unbarer Zahlung können 
Aufwendungen für haushaltsnahe Dienst-
leistungen berücksichtigt werden. In die-
ser Vorgabe sieht der Bundesfinanzhof 
weder einen Verstoß gegen die grundge-
setzlich garantierte allgemeine Hand-
lungsfreiheit noch gegen das Gleichheits-
prinzip. Der Gesetzestext selbst sah von 
Anfang an eine unbare Zahlung als Vor-
aussetzung vor. Damit sollte sichergestellt 
werden, dass die beim Leistungsempfän-
ger abzugsfähige haushaltsnahe Dienst-
leistung vom Leistungserbringer auch ver-
steuert wird. 

 

Atypisch stille Beteiligungen und 
Unterbeteiligungen 

Die Finanzverwaltung will nun doch aty-
pisch stille Beteiligungen und Unterbetei-
ligungen an Personengesellschaften wie-
der bei der Erbschaftsteuer als steuerlich 
begünstigtes Betriebsvermögen anerken-
nen. Es ist noch keine zwei Jahre her, 
dass sich die Finanzverwaltung auf die 
gegenteilige Auffassung festgelegt hatte. 
Insoweit ist der erneute Gesinnungswech-
sel aus Sicht der Steuerzahler sehr zu be-
grüßen, auch wenn man natürlich konsta-
tieren muss: Das hätte man auch einfa-
cher haben können! Jedenfalls ist die 
neue, alte Auffassung in allen noch offe-
nen Fällen anzuwenden. 

 

Pensionszusage vor Ablauf 
der Probezeit 

Erteilt eine GmbH ihrem Geschäftsführer 
(hier: Ehefrau des Mehrheitsgesellschaf-
ters) vor Ablauf einer angemessenen Pro-
bezeit eine Pensionszusage, liegt eine 
verdeckte Gewinnausschüttung in Höhe 
der Pensionsrückstellung vor. Ist die Zusa-
ge ein Ersatz für die gesetzliche Rente, so 
ist die verdeckte Gewinnausschüttung um 
die im Jahr der Erteilung der Pensionszu-
sage ersparten Arbeitgeberbeiträge zu 
kürzen. Eventuell später ersparte fiktive 
Arbeitgeberbeiträge mindern die Höhe 
der verdeckten Gewinnausschüttung hin-
gegen nicht. Gegen dieses Urteil des Saar-
ländischen Finanzgerichts wurde Revision 
beim Bundesfinanzhof eingelegt. 
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Mit einem Schreiben von Anfang April stellt das Bundesfinanzminis-
terium nun klar, dass aus dem Gesetz keine Verpflichtung zur An-
gabe einer Geräteidentifikationsnummer in der Rechnung hergelei-
tet werden kann, auch wenn der Austausch einer Geräteidentifika-
tionsnummer - beispielsweise der IMEI-Nummer von Mobiltelefonen 
- zwischen den Geschäftspartnern allgemein im Handelsverkehr 
üblich ist. Die Rechnung muss allerdings die gesetzlichen Pflicht-
angaben enthalten und die Menge und die Art (handelsübliche Be-
zeichnung) der gelieferten Gegenstände bezeichnen. 

Diese Bezeichnung der Leistung muss eine eindeutige und leicht 
nachprüfbare Feststellung der Leistung ermöglichen, über die ab-
gerechnet worden ist. Sinn dieser Vorschrift ist unter anderem, 
dass die Finanzverwaltung 
auch später noch nachprüfen 
kann, ob der korrekte Steuer-
satz angewendet wurde. Die 
Richtlinien der EU verlangen 
allerdings, dass der Umfang 
der in der Rechnung verlang-
ten Pflichtangaben den Vor-
steuerabzug nicht praktisch 
unmöglich machen oder 
übermäßig erschweren darf. 
Und eben weil es keine gesetzliche Pflicht zur Angabe einer Gerä-
teidentifikationsnummer gibt, ist auch die Versagung des Vorsteu-
erabzugs nicht zulässig, allein weil eine solche Identifikations-
nummer nicht in der Rechnung angegeben ist. 

Der Vorsteuerabzug setzt aber voraus, dass der Gegenstand das 
Unternehmen des Liefernden tatsächlich verlassen und den Unter-
nehmensbereich des Empfängers erreicht hat. Die Nichtaufzeich-
nung einer üblicherweise in der Lieferkette weitergegebenen Ge-
räteidentifikationsnummer (beispielsweise für Rückgaben und die 
Garantieabwicklung) kann daher nach Ansicht der Finanzverwal-
tung Zweifel begründen, dass tatsächlich eine Lieferung ausge-
führt wurde und ein Indiz für eine nicht ausgeführte Lieferung sein. 
Sie kann weiterhin Indiz dafür sein, dass der Unternehmer wusste 
oder wissen konnte oder hätte wissen müssen, dass er mit seinem 
Erwerb an einem Umsatz beteiligt war, der in einen Umsatzsteu-
erbetrug einbezogen war. 

In der Praxis führt also in der Regel doch kein Weg an der Auf-
zeichnung einer Geräteidentifikationsnummer vorbei, soweit eine 
solche existiert und im Geschäftsverkehr üblicherweise ausgewie-
sen wird. Denn andernfalls ist über kurz oder lang der Streit mit 
dem Finanzamt um den Vorsteuerabzug vorprogrammiert.  

 

Falls diese Informationen Ihr Interesse gefunden haben und Sie 
noch Fragen oder Interesse an einer Beratung haben, stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte vereinbaren Sie dann einen Ter-
min oder wenden Sie sich per Fax an uns. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Wegfall des Verlustvortrags

Der Erhalt oder Wegfall des steuerlichen 
Verlustvortrags in verschiedenen Konstel-
lationen ist ein steter Quell des Streits 
zwischen Unternehmen und der Finanz-
verwaltung. Beispielsweise geht der Ver-
lustvortrag mit dem Ausscheiden des stil-
len Gesellschafters aus einer atypisch stil-
len Gesellschaft verloren, soweit er auf 
den ausscheidenden Gesellschafter ent-
fällt. Dies gilt auch dann, wenn der Ge-
sellschafter über eine andere Personenge-
sellschaft mittelbar weiterhin an der Ge-
sellschaft beteiligt ist. Scheidet der stille 
Gesellschafter während des Erhebungs-
zeitraums aus der atypisch stillen Gesell-
schaft aus, können bis zu diesem Zeit-
punkt angefallene positive Gewerbeerträ-
ge der Gesellschaft noch um Verluste frü-
herer Jahre gekürzt werden, soweit sie 
nicht zuerst mit Verlusten, die nach dem 
Ausscheiden des Gesellschafters im Erhe-
bungszeitraum entstanden sind, zu ver-
rechnen sind. 

 

Entgeltfortzahlung umfasst auch 
Sonn- und Feiertagszuschläge 

Erhält ein erkrankter Arbeitnehmer an ei-
nem Sonn- oder Feiertag eine Entgeltfort-
zahlung, muss der Arbeitgeber auch die 
vertraglich vereinbarten und betriebsübli-
chen Zuschläge zahlen, hat das Bundesar-
beitsgericht entschieden. Unberücksich-
tigt bleiben nur Leistungen, die nicht an 
die Erbringung der Arbeitsleistung in ei-
nem bestimmten Zeitraum gebunden sind. 

 

Vertragsverletzungsverfahren zur 
degressiven Gebäudeabschreibung 

Dass die degressive Gebäudeabschreibung 
auf Gebäude im Inland beschränkt ist, 
schmeckt der EU-Kommission gar nicht. 
Sie sieht darin einen Verstoß gegen die 
Kapitalverkehrsfreiheit und betreibt des-
halb ein Vertragsverletzungsverfahren ge-
gen Deutschland. Zwar wird die degressi-
ve Abschreibung seit 2006 nicht mehr ge-
währt, doch bereits vorher gebaute oder 
gekaufte Gebäude würden auch jetzt 
noch in den Genuss der Abschreibung 
kommen, und so läuft das Verfahren wei-
ter. 


